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Beichtvater Kurfürst Maximilian I. von Bayern, Lübeck

u. a. 1968 (Historische Studien, 405). – Wolfsgruber,

Cölestin: Die k.u.k. Hofburgkapelle und die k.u.k. Geist-

liche Hofkapelle, Wien 1905.

Astrid von Schlachta

Hofgeistlichkeit
1200–1450 An den weltl. Fürstenhöfen, an

den geistl. etwas später, setzte ab dem 12. Jh.
der institutionelle Ausbau der Hofkanzleien ein,
für deren Dienste – Schreibarbeiten und Urkun-
denausfertigung – schreibkundige Hofgeistli-
che herangezogen wurden. Die Verbindung zw.
geistl. Hofdienst und Kanzleitätigkeit (cancella-
rius) wurde charakterist. Die durchwegs adeli-
gen Hofgeistlichen (capellanus) waren jedoch in
der Frühzeit noch nicht als fester Personen-
stamm am Hof resident, sondern blieben wei-
terhin einer kirchl. Institution, einem Kl. oder
Stift, zugeordnet. Ihre materielle Unterstützung
erhielten sie aus Pfarrei- oder Stiftspfründen, le-
digl. die vornehml. in der Seelsorge tätigen Hof-
geistlichen waren dauerhafter am Hof präsent
und enger in den Hofstaat eingebunden; auch
sie wurden jedoch weiterhin aus ihren Pfründen
versorgt. So hatten bspw. Protonotare, die der
österr. Herzogskanzlei unter Albrecht I. vor-
standen, generell mehrere Pfarreien inne.

Die Einbeziehung des Hofkaplans in den
Hofstaat war unterschiedl. geregelt. Während
die Kapläne im Hzm. Österreich Mitglieder des
Hofstaates waren und ihre Herren auf Reisen zu
Reichstagen, zu anderen Res.en oder auf
Kriegszügen begleiteten, ist aus Braunschweig
noch für das späte 13. Jh. überliefert, daß Hof-
geistliche den Herrscher kaum auf Reisen be-
gleiteten und ledigl. auf Abruf in ihrem Kl. oder
Stift bereit standen. Auch Doppelloyalitäten
konnten sich ausbilden. So gehörte bspw. der
Magister Bernhard, Propst des Kollegiatstiftes
St. Bartholomä in Friesach, am Anfang des
13. Jh.s sowohl der ebfl. Kapelle in Salzburg als
auch der hzgl. Kapelle der Babenberger an. An
der Münchner Res. etablierte sich eine Kanzlei
erst relativ spät, am Anfang des 13. Jh. Die Wit-
telsbacher griffen für anfallende Schreibarbei-
ten auf Geistliche aus den Stiften und Kl.n zu-
rück, die jedoch nicht in den eigentl. Hofdienst
übernommen wurden.

Hofgeistliche wurden aus allen zum Herr-
schaftsbereich des Fs.en gehörenden Kl.n und
Stiften rekrutiert, meist aus den Hauskl.n, etwa
dem Schottenkl. im Fall der Hzg.e von Öster-
reich. Für Prag lassen sich Geistliche als Notare
und Protonotare aus den Kollegiats- bzw. Hoch-
stiften Prag, Wyschegrad, Olmütz und Kremsier
nachweisen.

Mit dem Aufstieg von weltl., an den Univer-
sitäten ausgebildeten und hoch qualifizierten
Laien, die das Amt des Notars übernahmen,
schwand im späten MA allmähl. die Bedeutung
der Geistlichen für das Kanzleiwesen. Es fand
nun eine Konzentration auf religiöse Handlun-
gen und auf den polit. Bereich statt, als Berater
der Fs.en oder Kg.e, als Hofkanzler bzw. wie im
frühen 14. Jh. unter Friedrich dem Schönen als
Mitglieder des für Diplomatie und Gesandt-
schaftswesen zuständigen consortium secretario-
rum et familiarum. Doch nicht nur im diplomat.-
seelsorgerl. Bereich waren Hofgeistliche tätig,
sondern ihnen kam auch eine wichtige und prä-
gende Rolle für die höf. Kultur zu, bspw. als
Verfasser volkssprachl.-höf. Texte. Die Kapläne
Heinrichs des Löwen werden als Verfasser des
Lucidarius gen., Heinrich von Veldeke gehörte
zum Hof der Gf.en von Loon und Kleve, Herbort
von Fritzlar bewegte sich im Umkreis der Lu-
dowinger.

1450–1550 Mit dem Ausbau und der Aus-
gestaltung der Hofburgkapellen zu Hofpfarren,
v. a. ab dem frühen 16., aber auch schon Mitte
des 15. Jh.s, trat eine Diversifizierung der Ämter
der Hofgeistlichkeit ein. In Wien gab es bereits
seit 1435 neben den Hofkaplänen einen »Pfarrer
zu Hof«, unter Ehzg. Ferdinand I. sind nun ein
Hofprediger (der erste ist der Franziskaner Me-
dardus van Kirchen), ein Eleemosynarius (Al-
mosinier) sowie mehrere Hofkapläne zu finden;
auch eine Kantorei wurde gestiftet. Gleichzeitig
vollzog sich die vollständige Einbindung der
Hofgeistlichkeit in den Hofstaat des Fs.en, wie
die von Ehzg. Ferdinand I. 1527 erlassene Ca-
pellordung zeigt.

Durch die stärkere Bindung der Hofgeistli-
chen an den Hof ist im 16. Jh. die Etablierung
bestimmter Orden für die höf. Dienste, v. a. für
das Amt des Beichtvaters, zu beobachten. Ab
dem 17. Jh. setzten sich die Jesuiten am Wiener
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Kaiserhof durch, am kurbayer. Hof in München
bereits ab der zweiten Hälfte des 16. Jh.s.

Im protestant. Bereich etablierte sich all-
mähl. eine eigenständige Hofgeistlichkeit, auch
kleinere Höfe leisteten sich eigenes geistl. Per-
sonal. Die Regenten beriefen Hofprediger, zu
deren Aufgaben die Sakramentsverwaltung in
der fsl. Familie, aber auch in der Hofgesell-
schaft gehörte. Sie waren u. a. für den Gottes-
dienst am Hof, v. a. bei öffentl. Feierlichkeiten
wie Hochzeiten, Erbhuldigungen und Begräb-
nissen zuständig. Beispielhaft für die Über-
gangszeit der Reformation steht Georg Spala-
tin, Hofprediger am kursächs. Hof sowie
Beichtvater, Seelsorger und Berater der Kfs.en
Friedrich des Weisen und Johann Friedrich.
Während sein Einfluß in einer frühen Phase der
Reformation einen weiteren Verbleib Martin Lu-
thers in Kursachsen bewirkte, war Spalatin ab
1528 als Superintendent in Altenburg tätig; dort
übernahm er Visitationsaufgaben in der sächs.
Landeskirche. Andere Fs.en, wie bspw. die
hess. Lgf.en, beriefen nicht sofort eigene Hof-
prediger, sondern griffen zunächst auf die Pfar-
rer der Residenzstädte zurück.

1550–1650 Ab der zweiten Hälfte des
16. Jh.s übernahmen Hofprediger auch im pro-
testant. Bereich neben ihren geistl. Aufgaben
immer stärker polit., vornehml. kirchenpolit.
Aufgaben. Ihre Einbeziehung in wichtige polit.
Entscheidungen oder diplomat. Bemühungen
war jedoch keineswegs so ausgeprägt wie die
der kathol. Beichtväter. Ebenso gestaltete sich
ihre Integration in den Hofstaat nicht einheitl.,
sie dürfte jedoch als institutionalisiert gelten.

An den protestant. Höfen nahmen Hofpre-
diger häufig verschiedene Ämter in Personal-
union wahr, etwa das Amt des Hofpredigers,
des Konsistorialrates oder des Generalsuperin-
tendenten, wie bspw. in Gotha und Ansbach.
Die Geistlichkeit konnte aus einem oder meh-
reren Hofpredigern bestehen; hinzu kamen
Diakone, deren Dienst die erste Stufte der Kar-
riereleiter im geistl. Hofamt darstellte. Die Stel-
len waren an die Res. gebunden, d. h. an jedem
Ort einer Res. entstand eine Hofpredigerstelle
mit einer Gemeinde. In Dresden wurde mit der
Berufung Matthias Hoe von Hoeneggs (1580–
1645) zum 1. Hofprediger für diesen 1613 der

der tägliche gottesdienst

Titel »Oberhofprediger« eingeführt, womit sich
ein gewisser Führungsanspruch verband, der zu
Auseinandersetzungen mit dem zweiten Hof-
prediger Daniel Hänichen führte. Der Oberhof-
prediger wie auch der Hofprediger unterstan-
den am Dresdner Hof dem Oberhof- bzw. Hof-
marschall. Dem Oberhofprediger wiederum un-
terstanden alle in der Hofkapelle wirkenden
Personen – Kapellmeister, Hofkantor, Neben-
kantor, Hoforganist und Hofkirchner.

Die luther. und kalvinist. Hofprediger lei-
steten wichtige Beiträge für die Konsolidierung
der Landeskirchen und wurden für ihre Lan-
desfs.en zu wichtigen Verbündeten und zum
Sprachrohr in der Durchsetzung kirchenpolit.
Anliegen. Für Preußen ergab sich im frühen
17. Jh. die Sondersituation, daß nach der Kon-
version Johann Sigismunds (1613) zum Calvi-
nismus die Hofprediger reformiert und damit
die einzigen reformierten Prediger im sonst lu-
ther. verbleibenden Land waren. In anderen
Territorien, etwa in Hessen-Kassel und in Hes-
sen-Darmstadt, nahmen die Hofprediger eine
Vorbildfunktion für die Konsolidierung der
Landeskirchen wahr, in Hessen-Kassel zudem
für die Calvinisierung der Gesellschaft.

Ihr Selbstverständnis, aber auch ihre Vor-
stellungen für das theolog. und polit. Pro-
gramm der Fs.en formulierten Hofprediger wie
Polykarp Leyser, d. Ä. (Dresden), Joachim Lüt-
kemann (Wolfenbüttel) oder David Pforr (Kas-
sel) in Predigten, die später im Druck erschie-
nen. Ab der Mitte des 17. Jh.s wandelte sich der
Anspruch an den protestant. Hofprediger, der
nun weniger als Berater des Fs.en in kirchen-
polit. Angelegenheiten hervortrat, sondern viel-
mehr zum mahnenden Theologen wurde. Ge-
nerell sind von den Hofpredigern eine Vielzahl
hofkrit. Äußerungen überliefert, die sich im
späten 17. und frühen 18. Jh. zu Absolutismus-
kritik entwickeln konnten. In diesem Sinne grif-
fen die luther. und kalvinist. Hofprediger be-
reits im 16. Jh. in Diskurse über Herrschafts-
prinzipien und Obrigkeit ein und trugen durch
entspr. gewählte Predigttexte, etwa bei Begräb-
nissen von Fs.en, zur allgemeinen Diskussion
bei.

Das kathol., jedoch polit. stärker involvierte
Pendant der Hofprediger waren die Hofbeicht-
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väter oder Hofkapläne, die an den wichtigsten
weltl. und geistl. Höfen ab dem frühen 17. Jh.
meist dem Jesuitenorden entstammten. Be-
kannte Hofbeichtväter, die auch durch staats-
theoret. Schriften hervortraten, waren der jesu-
it. Beichtvater des bayer. Kfs.en Maximilian I.,
Adam Contzen, sowie Wilhelm Lamormaini
(ebenfalls Jesuit) am Wiener Kaiserhof.

† Abb. 47, 48

† vgl. auch Abb. 7

† A. Institutionen; Kanzlei † B. Stiftungen † C. To-

tengedenken, Begräbnis und Begängnis

Q. Adam Daniel Contzen, aulae speculum. Sive de

statu, vita, virtute aulicorum atque magnatum, Coloniae

Agrippinae 1630. – Polykarp d. Ä. Leyser, Regenten-Spie-

gel, oder Erklärung deß 101. Psalmen in 4. Predigten zum

Anfang und Beschluß deß Land-Tags zu Torgau, Leipzig

1605, ND hg. von Ferdinand Friederich, Halle 1858. –

Joachim Lütkemann, Regenten Predigt (von der höchsten

Tugend hoher Obrigkeit, über Psalm 37 V. 34) 1671, in:

Christiano-scopia epistolica: Oder Christlicher Wahrsa-

ger u. Zeichen-Deuter. Das ist: Die sontägliche Episteln

durchs gantze Jahr [. . .] außgeleget [. . .], Andreas Ottho,

Hanau: Stock, 1668. – David Pforr, Christlicher Hofspie-

gel aus des Gott-gefälligen Israelitischen König Davids

101. Psalm zuforderst Obrigkeit und Regenten dann auch

dero hohen und niedern Bedienten und Unterthanen,

Schmalkalden 1679.

L. Klewitz, Hans-Walter: Cancellaria. Ein Beitrag

zur Geschichte des geistlichen Hofdienstes, in: DA 1

(1937) S. 44–79. – Reuvekamp-Felber, Timo: Volks-

sprache zwischen Stift und Hof. Hofgeistliche in Literatur

und Gesellschaft des 12. und 13. Jahrhunderts, Köln u. a.

2003. – Schorn-Schütte, Luise: Prediger an prote-

stantischen Höfen der Frühneuzeit, in Bürgerliche Eliten

in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Stu-

dien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums

im Mittelalter und in der Neuzeit, hg. von Heinz Schil-

ling und Hermann Diederichs, Köln u. a. 1985

(Städteforschung. A, 23), S. 275–336. – Sommer,

Wolfgang: Obrigkeits- und Sozialkritik in lutherischen

Regentenpredigten des frühen 17. Jahrhunderts, in: Pre-

digt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erforschung

der Predigtliteratur, hg. von Werner Welzig, Amster-

dam 1981 (Daphis, 10), S. 113–140. – Thadden, Rudolf

von: Die Brandenburgisch-Preußischen Hofprediger im

17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der

absolutistischen Staatsgesellschaft in Brandenburg-Preu-

ßen, Berlin 1959 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 32). –

Zeissler, Gustav Ludwig: Geschichte der sächsischen

Oberhofprediger, Leipzig 1856.

Astrid von Schlachta

FAMILIE

Familie [engere]
Die am Hof zusammenlebende fsl. Familie

umfaßte im Kern den Fs.en, die Fs.in und ihre
Kinder. Der Nachwuchs bildete häufig eine viel-
köpfige Gruppe: zehn, zwölf oder mehr Kinder
waren keine Seltenheit, da fsl. Paare angesichts
der hohen Kindersterblichkeit auf die Hervor-
bringung möglichst vieler Nachkommen be-
dacht waren, ungeachtet der damit verbunde-
nen Versorgungsprobleme. Zw. den ältesten
und den jüngsten Töchtern und Söhnen lagen
bei so hohen Kinderzahlen beträchtl. Altersab-
stände, Kleinkinder wuchsen neben jungen Er-
wachsenen auf. Meist befand sich nur ein Teil
der Geschwister gleichzeitig am elterl. Hof, da
es gerade in kinderreichen Familien übl. war,
Söhne und Töchter gelegentl. schon im Klein-
kindalter, meist aber in der Altersstufe von etwa
sieben bis vierzehn Jahren (pueritia), zur Erzie-
hung und Ausbildung an die Höfe von Verwand-
ten zu schicken. Diese Kinderverteilung diente
der Stärkung des inner- und interdynast. Zu-
sammenhalts sowie der Karriereanbahnung, sie
entlastete den eigenen Haushalt und verhalf
kinderlosen Verwandten zu Ersatzsöhnen und
-töchtern. Zu Nachfolgern bestimmte Söhne
lebten selbst nach ihrer Heirat weiter am elterl.
Hof, sofern die regierenden Väter ihnen keine
eigenen Wohn- und Herrschaftssitze einrichten
konnten oder wollten und sie nicht als Statthal-
ter in einem Nebenland einsetzten. Die mit die-
ser Kores. verbundene Abhängigkeit und Unter-
ordnung junger Paare gegenüber dem Regenten
und seiner Frau führte vielfach zu schweren
Spannungen. Für verheiratete Töchter, deren
Ehe gescheitert war, war gewöhnl. keine Wie-
deraufnahme am Hof ihrer Herkunftsfamilie
vorgesehen. Nur in Notfällen (etwa bei massi-
ven Bedrohungen seitens des Ehemannes) wur-
de ihre Heimkehr akzeptiert, wofür sich v. a. die
Mütter einsetzten.
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Abb. 46: Johannes Pistorius Niddanus d.J., 
kaiserlicher Rat und Beichtvater Rudolfs II.
(ab 1601) im Alter von 39 Jahren. Medaille
von Balduin Drentwett, 1584 (München).

Abb. 47: Innenraum der 
Hofburgkapelle in Wien 
(Erbhuldigung Joseph I., 
1707 – seit dem frühen 
17. Jahrhundert keine 
größeren Änderungen 
in der Hofburgkapelle), 
nach: Dreger, Moriz: 
Baugeschichte der k.k. 
Hofburg in Wien, Wien 
1914 (Österreichische 
Kunsttopographie, 14), 
Abb. 6.
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Abb. 48: Melchior Khlesl (Epitaph im
Wiener Stephansdom), nach: Tietze, 
Hans: Geschichte und Beschreibung des 
St. Stephansdomes in Wien, Wien 1931 
(Österreichische Kunsttopographie, 23), 
S. 475.

Abb. 49: August Erich zugeschrieben: Landgraf Moritz von Hessen (1572–1632, reg. 1592–1627) 
und seine zweite Frau Juliane von Nassau (1587–1643) mit ihren 14 Kindern, 1618 und 1628.
Staatliche Museen Kassel (Leihgabe der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten
Hessen).




